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Wahl der Vertrauenspersonen für die Schöffenwahlausschüsse der 
Amtsgerichtsbezirke Böblingen und Leonberg  
 
 
 
 
 
 
 
I. Vorlage an den  
 
Verwaltungs- und Finanzausschuss 21.03.2023 
zur Vorberatung    öffentlich 
 
Kreistag 27.03.2023 
zur Beschlussfassung    öffentlich 
 
 
 
II. Beschlussantrag 
 
1. Zu Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss des 

Amtsgerichtsbezirks Böblingen werden gewählt: 
 
a) Thomas Sprißler   wohnhaft in  

Oberbürgermeister   71083 Herrenberg 
 
Stellvertretung: Ioannis Delakos, Bürgermeister, wohnhaft in 71088 
Holzgerlingen 
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b) Bernd Dürr    wohnhaft in 
Bürgermeister    71149 Bondorf 
 
Stellvertretung: Tobias Heizmann, Erster Bürgermeister, wohnhaft in 71101 Schönaich 
 

c) Thomas Riesch    wohnhaft in  
Bürgermeister    71116 Gärtringen 
 
Stellvertretung: Dieter Haarer, Bankkaufmann, wohnhaft in 71083 Herrenberg 
 

d) Ulrike Rapp    wohnhaft in 
Studienrätin    71063 Sindelfingen 
 
Stellvertretung: Thilo Schreiber, Bürgermeister a.D., wohnhaft in 71154 Nufringen 
 

e) Jens Uwe Renz    wohnhaft in  
Förderschullehrer   71088 Holzgerlingen 
 
Stellvertretung: Heidrun Behm, Studiendirektorin i.R., wohnhaft in 71034 Böblingen 

 
f) Wilhelm Kern    wohnhaft in 

Pfarrer i. R.    71131 Jettingen 
 
Stellvertretung: Thomas Frech, Feuerwehrkommandant, wohnhaft in 71034 Böblingen 

 
g) Wilhelm Bührer    wohnhaft in 

Küchenmeister    71083 Herrenberg 
 
Stellvertretung: Uli Zinser, Rechtsanwalt, wohnhaft in 71116 Gärtringen 
 

 
2. Zu Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss des Amtsgerichtsbezirks  

Leonberg werden gewählt:  
 

a) Wolfgang Faißt   wohnhaft in 
Bürgermeister   71272 Renningen 
 
Stellvertretung: Dr. Joachim Quendt, Chefarzt, wohnhaft in 71229 Leonberg 
 

b) Martin Killinger   wohnhaft in 
Erster Beigeordneter  71277 Rutesheim 
 
Stellvertretung: Dr. Werner Metz, Facharzt, wohnhaft in 71229 Leonberg 
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c) Helmut J. Noë   wohnhaft in 
Erster Bürgermeister a.D.  71229 Leonberg 
 
Stellvertretung: Dr. Ulrich Vonderheid, Diplom-Kaufmann / Erster Bürgermeister a.D., 
wohnhaft in 71229 Leonberg 
 

d) Susanne Widmaier   wohnhaft in 
Bürgermeisterin   71263 Weil der Stadt 
 
Stellvertretung: Andreas Kindler, Landwirt und Techniker für Landbau, wohnhaft in 
71272 Renningen 
 

e) Petra Herter    wohnhaft in 
Bankkauffrau    71287 Weissach 
 
Stellvertretung: Angie Weber-Streibl, Gesundheitspädagogin, wohnhaft in 71229 
Leonberg 
 

f) Günther Wöhler   wohnhaft in 
Arzt für Allgemeinmedizin  71229 Leonberg  
 
Stellvertretung: Jan Hambach, wohnhaft in 71272 Renningen 

 
g) Prof. Dr. Dieter Maurmaier  wohnhaft in 

Professor    71229 Leonberg 
 
Stellvertretung: Florian Glock, Bürgermeister, wohnhaft in 71106 Magstadt 

 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat das Thema in seiner Sitzung vom 
21.03.2023 beraten und empfiehlt dem Kreistag antragsgemäß zu beschließen.   
  
 
 
III. Begründung 
 
Nach der Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums, des 
Innenministeriums und des Sozialministeriums über die Mitwirkung der Gemeinden und 
Landkreise bei der Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 
2028 vom 08.12.2012 sind die Vertrauenspersonen für die Schöffenwahlausschüsse bei 
den Amtsgerichten wegen Ablaufs der Amtszeit vom Kreistag neu zu wählen.  
 
Für die Amtsgerichte Böblingen und Leonberg müssen nach § 40 Abs. 2 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) aus der Einwohnerschaft der Amtsgerichtsbezirke je 7 
Vertrauenspersonen als Beisitzer in die Schöffenwahlausschüsse gewählt werden. Als 
Verwaltungsbeamter gehört den Ausschüssen nach einem Beschluss der Landesregierung 
der Landrat an. Vorsitzender ist jeweils der Richter beim Amtsgericht.  
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Zum Amtsgerichtsbezirk Böblingen zählen alle Städte und Gemeinden des Landkreises mit 
Ausnahme von Leonberg, Renningen, Rutesheim, Weil der Stadt und Weissach, die den 
Amtsgerichtsbezirk Leonberg bilden.  
In die Wahlvorschläge für das Amtsgericht Böblingen lfd. Nr. 1 des Beschlussantrages und 
Amtsgericht Leonberg lfd. Nr. 2 des Beschlussantrages sind die von den 
Kreistagsfraktionen benannten Bewerberinnen und Bewerber aufgenommen worden.  
 
Amtsgerichtsbezirke Böblingen und Leonberg jeweils: Freie Wähler a) bis b), CDU c) 
bis d), GRÜNE e), SPD f) und FDP g).  
 
Die Vertrauenspersonen werden nach § 40 Abs. 3 Satz 1 und 2 GVG vom Kreistag mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des Kreistags, mindestens 
jedoch der Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl gewählt. Die jeweiligen Regelungen zur 
Beschlussfassung des Kreistags bleiben unberührt.     
 
 
IV. Klimarelevanz 
 

1. Voreinschätzung der Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
[  ] Positiv  [  ] Negativ  [X] keine  
             

2. Prüfung der Auswirkungen auf den Klimaschutz (mittels Bewertungsblatt, siehe 
Anlage): 
[X] Nein   [  ] Ja 
 

[  ] Positiv  [  ] Negativ 
  
 
 
 
V. Finanzielle Auswirkungen 
 
Der Beschluss hat keine finanziellen Auswirkungen. 
  
 

 
Roland Bernhard    
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